
Eine Information zum Covid-19 vom LandesSportBund Niedersachsen e.V.  

zur LSB-Richtlinie Integration im und durch Sport 

 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

in der aktuellen Ausnahmesituation aufgrund der Verbreitung des Coronavirus stellen sich 

hinsichtlich aller geförderter Maßnahmen im Rahmen der LSB-Richtlinie zur Förderung der 

Integration im und durch Sport drängende Fragen. Mit dieser E-Mail möchten wir Ihnen 

wichtige Hinweise zum weiteren Verfahren geben. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte 

am besten per E-Mail an uns. Aktuell kann es zu Verzögerungen bei der Beantwortung von 

Anfragen kommen – wir bitten hierfür um Verständnis.  

Aktuelle Informationen finden Sie zudem im Internet unter https://lsb-

niedersachsen.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/lsb-niedersachsen-coronavirus-

covid-19-sars-cov-2/. 

Der Start bzw. Termin unserer Maßnahme verschiebt sich aufgrund der behördlichen 

Anordnungen. 

Bitte informieren Sie uns – sobald Sie einen neuen (Start)termin festgelegt haben - per E-Mail 

über den neuen Start- und Endtermin Ihrer Maßnahme mit kurzer Begründung und Nennung 

der lfd. Nummer. Wir ändern die Daten dann in unserem System. 

Unsere Maßnahme fällt aufgrund der behördlichen Anordnungen zunächst ganz aus 

und wird eventuell später nachgeholt. 

Bitte informieren Sie uns möglichst umgehend per E-Mail unter Nennung der lfd. Nummer 

mit kurzer Begründung über den Ausfall. Die Förderzusage erlischt in diesem Fall. Wird die 

Maßnahme später nachgeholt, stellen Sie bitte einen neuen Förderantrag und weisen in diesem 

darauf hin, dass es sich um eine Nachholung handelt. Sollten Zielsetzung und Format der 

nachzuholenden Maßnahme identisch mit der abgesagten Maßnahme sein, kann der alte 

Antrag mit den neuen Daten für die Maßnahme genommen werden. Die Förderzusage werden 

wir dann entsprechend anpassen und Ihnen zukommen lassen. Kosten für die nachzuholende 

Maßnahme dürfen erst nach Eingang der aktualisierten Förderzusage geltend gemacht 

werden.  

Unsere laufende Maßnahme muss aufgrund der behördlichen Anordnungen 

abgebrochen werden. 

Bitte rechnen Sie die Maßnahme nun mit uns ab und weisen Sie mit einem kurzen Vermerk 

auf die begründete vorzeitige Abrechnung hin. 

Das gilt auch für abgesagte Veranstaltungen, für die bereits Ausgaben getätigt wurden. 

Unsere bereits gestartete Maßnahme kann aktuell nur eingeschränkt umgesetzt werden 

oder muss unterbrochen werden und wird nach Öffnung der Sportstätten bis zum Ende 

des Förderzeitraums fortgesetzt. 
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Bitte weisen Sie im Rahmen der Abrechnung nach dem Ende des Förderzeitraums mit einem 

kurzen Vermerk auf die begründete Einschränkung bzw. Unterbrechung hin. Eine etwaige 

Verlängerung des Förderzeitraums im Rahmen der Möglichkeiten der Richtlinie ist im 

Einzelfall mit dem LSB abzustimmen.  

Bei Pauschalförderungen gemäß 3.1 der Richtlinie wird der Zeitraum der behördlichen 

Schließungen so behandelt, als hätten die Angebote in dieser Zeit regulär stattgefunden. 

Weitere Hinweise: 

-          Fixausgaben bei eingeschränkten oder unterbrochenen Maßnahmen (z.B. 

Personalausgaben, Mietausgaben) sind abrechnungsfähig. Alle vermeidbaren 

Ausgaben im Zeitraum der Unterbrechung sind zu unterlassen. 

-          Ausfallhonorare, Stornogebühren und bereits getätigte Ausgaben für ausgefallene 

Maßnahmen sind abrechnungsfähig. Bestehende Möglichkeiten für Rückerstattungen 

sind jedoch zu nutzen und zu dokumentieren (z.B. bei Bahntickets). 

-          Sind Änderungen der Maßnahmeziele oder Finanzierungspläne erforderlich, stimmen 

Sie diese bitte per E-Mail  mit dem LSB ab. 

Wir danken Ihnen für Ihr bisheriges Engagement, wünschen Ihnen alles Gute für diese 

schwierige Zeit und hoffen, dass Ihre Aktivitäten möglichst bald fortgeführt werden können.  

Freundliche Grüße 

LandesSportBund Niedersachsen e.V.  

i. A. Roy Gündel  

Teamleitung "Integration, Sport und Soziale Arbeit, Soziales" 

Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10 
30169 Hannover 

Tel.: 0511 1268-187 

Fax: 0511 1268-4187 
E-Mail: rguendel@lsb-niedersachsen.de 

Internet: www.lsb-niedersachsen.de 

               www.sport-integriert-niedersachsen.de 

„Aktiv für Vereine – stark für den Sport!“ 
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